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Stand Oktober 2023 

Auszug aus den Vereinsbestimmungen 

Arten der Mitgliedschaft: 

➢ Aktive Mitglieder 

Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und an musikalischen Aktivitäten 
(Proben, Musikunterricht) aktiv teilnehmen. 

➢ Passive Mitglieder 

Mitglieder, die sich selbst nicht musikalisch betätigen, aber im Übrigen die Interessen 
des Vereins fördern. 

➢ Ehrenmitglieder 

Mitglieder, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können zum 
Ehrenmitglied ernannt werden. Hierüber entscheidet die Mitgliederversammlung auf 
Vorschlag des Vorstandes. 

Höhe der jährlichen Mitgliedsbeiträge: 

➢ 120 € → für aktive Mitglieder  

➢ 36 € → für passive Mitglieder, für Kinder/Jugendliche in musikalischer Ausbildung bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres und auf Antrag an den Vorstand auch für 
erwerbslose aktive Mitglieder bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 

➢ 48 € → für passive Eltern mit ihrem Kind/ihren Kindern bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres und auf Antrag an den Vorstand auch für erwerbslose Mitglieder bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres 

➢ Kinder von aktiven Mitgliedern sind beitragsfrei 
(Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und auf Antrag an den Vorstand auch für 
erwerbslose Mitglieder bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.) 

➢ Ehrenmitglieder sind beitragsfrei 

Die Beiträge sind Jahresbeiträge. Beitragsjahr ist das Kalenderjahr. Eine anteilige Erstattung 
bzw. Verrechnung beim Eintritt in den Verein, Kündigung der Mitgliedschaft, Tod des Mitglieds 
bzw. Ausschluss aus dem Verein ist nicht möglich. 

Die Beiträge sind beim Eintritt in den Verein bzw. zu Beginn eines neuen Geschäftsjahres fällig 

und werden in der Regel im 3. Quartal des Beitragsjahres eingezogen; die Beiträge bei danach 

neu eingetretenen Mitgliedern nach Eingang der Beitrittserklärung. 

Die Beiträge der aktiven Mitglieder werden halbjährlich in 2 Teilbeträgen im 2. und 4. Quartal 

des Beitragsjahres eingezogen.    

Kündigung: 

Die Mitgliedschaft kann jederzeit gekündigt werden. Sie muss schriftlich an den Vorstand 
erfolgen. Die Mitgliedsbeiträge sind für das komplette laufende Jahr noch zu zahlen. 

  


